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83. Betreuung / Pflege II 

 
erstellt am: 12.08.2008  gesendet am: 21.10.2008 

 
Pflegebedürftigkeit, egal ob in einem Heim oder Pflege durch eine ambulante Pflegekraft, 
bringt eine sehr hohe finanzielle Belastung mit sich. Deshalb hat der Gesetzgeber mehrere 
Möglichkeiten geschaffen, die Aufwendungen steuerlich geltend machen zu können. 
 
1. Ambulante Pflege 
 
Aufwendungen für Leistungen einer ambulanten Pflegekraft, soweit sie krankheitsbedingt 
sind, sind als außergewöhnliche Belastungen absetzbar. Werden neben den 
Pflegeleistungen auch hauswirtschaftliche Arbeiten verrichtet, erhält man zusätzlich noch 
den Hausgehilfen-Abzugsbetrag in Höhe von jährlich 624,-- €, bzw. bei Hilflosigkeit oder 
schwerer Behinderung von 924,-- €. 
 
2. Wohnheim 
 
Nicht als außergewöhnliche Belastungen anzusehen, sind Kosten für die eigene 
altersbedingte Unterbringung in einem Altersheim. Es handelt sich um typische Kosten 
der Lebensführung. 
 
Zumindest stehen aber Heimbewohner, ohne Pflegebedürftigkeit der Heimbewohner-
Abzugsbetrag in Höhe von 624,-- € zu. 
 
Anders als bei der altersbedingten Heimunterbringung sind die Kosten bei einer 
krankheits- oder pflegebedingten Unterbringung (Stichwort Pflegestufe), 
außergewöhnliche Belastungen. 
 
Wird der eigene Haushalt beim Umzug in ein Heim aufgelöst, werden die Heimkosten um 
die sogenannte Haushaltsersparnis von 640,-- € im Monat gekürzt. 
 
Ersatzleistungen (wie z. B. Erstattungen von der Krankenkasse) werden angerechnet. 
 
Trägt ein anderer die Aufwendungen, sind diese ebenfalls abzugsfähig. Es muss aber eine 
Unterhaltspflicht gegenüber diesem Angehörigen bestehen (Eltern, Kinder…). 
 
3. Weitere Abzugsmöglichkeiten 
 
Ø Haushaltsnahe Dienstleistungen bei Pflege und Betreuung im Privathaushalt durch 

Unternehmen 
Ø Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse im Sozialversicherungspflichtigen oder 

Minijob-Arbeitsverhältnis 
Ø Behinderten-Pauschbetrag 
Ø Liegt ein eigener Haushalt im Heim vor, können Haushaltsnahe Dienstleistungen 

geltend gemacht werden (sofern nicht bereits außergewöhnliche Belastungen!) 


